
 

 

Amtliche Bekanntmachung 

der Stadt Biberach an der Riß 

Abräumen von Reihengräbern auf dem Stadtfriedhof 

Die gesetzlich festgelegte Ruhezeit für die Reihengräber in den Grabfeldern 
 
 

Abteilung M, Feld VIII, Grab Nr. 1 bis 30 
Abteilung M, Feld IX, Grab Nr. 1 bis 39 

 
 

ist abgelaufen. 
 
Die Hinterbliebenen werden aufgefordert, die Grabstellen bis 28.03.2025 abzuräumen. 
 
Nach diesem Termin werden die Grabstellen von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. 
 
 
Biberach an der Riß, 27. November 2024 
 
gez. 
 
Menth 
Baubürgermeister 
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